Verkaufsbedingungen der edmos industrielle Baugruppen GmbH (Stand November 2010)

Allgemeines:

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschlieBlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen
des Ké&ufers erkennen wir nur an, wenn wir ausdricklich schriftlich der Geltung zustimmen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis abweichender Bedingungen des Kaufers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausfiihren. Unsere Verkaufsbedingungen
gelten auch fir alle zuklinftigen Geschafte mit dem Kéaufer, soweit es sich um Rechtsgeschafte verwandter Art handelt. MaBgeblich ist jeweils
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gliltige Fassung. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kaufer zwecks Ausfiihrung des
Liefervertrages getroffen werden, sind im Liefervertrag schriftlich niedergelegt; wobei ,schriftlich® auch eine Kommunikation mit Fax, E-Mail
und Datenferniibertragung (,DFU") einschlieBt.

1. Angebot

1.1 Die Angebote von edmos industrielle Baugruppen GmbH (edmos) sind freibleibend. Eine Bestellung gilt erst als angenommen und der
Umfang der Lieferung als festgelegt, wenn sie von edmos schriftlich bestétigt ist, was auch durch einen Lieferschein oder eine Rechnung
geschehen kann. Bei Bestellung zur sofortigen Lieferung, auch mindlich oder telefonisch, gelten die Verkaufsbedingungen von edmos als
vereinbart; hierbei gilt der Lieferschein oder die Rechnung als Auftragsbestétigung. Nebenabreden und Anderungen sind nur wirksam, wenn
sie von edmos schriftlich bestatigt worden sind. Der Widerspruch gegen ein Bestadtigungsschreiben muss unverziglich erfolgen.

1.2 Die zum Angebot gehérenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und MaBangaben sind nur annahernd maBgebend,
soweit sie nicht ausdriicklich als verbindlich bezeichnet sind. Gleiches gilt fiir Leistungs- und Verbrauchsangaben. An Kostenvoranschlagen,
Zeichnungen und ahnlichen Informationen korperlicher und unkdrperlicher Art - auch in elektronischer Form - behalt sich edmos das
uneingeschréankte Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dirfen Dritten nicht zugénglich gemacht werden. Edmos verpflichtet sich, vom
Ké&ufer als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugénglich zu machen.

2. Preise und Zahlung

2.1 Vorbehaltlich einer gesonderten Vereinbarung gelten Preise ab Werk (ex works INCOTERMS 2000), ausschlieBlich Verpackung, Fracht und
Entladung zuziiglich jeweils glltiger gesetzlicher Umsatzsteuer.

2.2 Sofern nichts anderes vereinbart wird, hat die Zahlung innerhalb von acht (8) Tagen abzliglich 2% Skonto zu erfolgen. Fir die
Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes bei edmos an.

2.3 Das Recht, Zahlungen zuriickzuhalten oder mit Gegenanspriichen aufzurechnen, steht dem K&ufer nur insoweit zu, als seine
Gegenanspriiche unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

2.4 Sofern edmos nach VertragsabschluB Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der finanziellen Verhaltnisse des Kaufers erhélt,
ist edmos berechtigt, Vorauskasse zu verlangen, noch nicht erfolgte Lieferungen zurtickzuhalten und/oder vom Vertrag zuriickzutreten, auch
wenn eine Wechsel- oder sonstige Finanzierung lauft, sofern dadurch die Rechte von edmos gefdhrdet sind.

2.5 Wird die Lieferung vertragsméBig spéater als 4 Monate nach VertragsabschluB erbracht, kann edmos den Preis angemessen an die seit
VertragsabschluB bis zur Lieferung eingetretenen Veranderungen der einschlagigen Tarifléhne und/oder der Materialkosten angleichen.

2.7 Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist der K&aufer verpflichtet, seine UStID-Nummer anzugeben sowie die zur Prifung der
Steuerbefreiung notwendigen sonstigen Angaben zu machen und die fiir den Nachweis der Steuerbefreiung notwendigen Belege zur
Verfligung zu stellen. Kommt der Kaufer diesen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nach, wird edmos die Lieferung als nicht steuerbefreit
behandeln. Edmos ist dann berechtigt, die jeweils anfallende Umsatzsteuer zusétzlich zu berechnen und zu fordern. Soweit edmos aufgrund
unrichtiger Angaben des Kaufers eine Lieferung zu Unrecht als steuerbefreit behandelt hat, hat der Kéufer edmos von der Steuerschuld
freizustellen und alle Aufwendungen zu tragen.

3. Lieferzeit, Lieferverzégerung

3.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestatigung durch edmos, jedoch nicht vor Beibringung der vom Kéaufer zu
beschaffenden Unterlagen und Angaben Uber technische Details, Genehmigungen, Freigaben sowie vereinbarten Anzahlungen. Bei
Abrufauftragen ist der Abruf spétestens 3 Monate vor dem gewdlinschten Liefertermin erforderlich.

3.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist — auBer bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnahmetermin maBgebend, hilfsweise die
Meldung der Abnahmebereitschaft.

3.3 Die Vereinbarung von Lieferzeiten stellt kein Fixgeschaft dar; Fristen und Termine gelten nur annahernd, wenn sie nicht in der
Auftragsbestatigung ausdrticklich als verbindlich bezeichnet werden.

3.4 In allen Fallen, in denen edmos die Herstellung und Lieferung aus von ihm nicht zu vertretenden Griinden nicht oder nicht rechtzeitig
moglich ist (z.B. hohere Gewalt, Streik, Aussperrung, Mangel an Roh- und Betriebsstoffen etc.), verlangert sich die Lieferfrist angemessen.
Dies gilt auch, wenn diese Umstéande bei Unterlieferern eintreten.

Die vorbezeichneten Umstande sind auch dann von edmos nicht zu vertreten, wenn sie wahrend eines bereits vorliegenden Verzugs
entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fallen edmos dem Ké&ufer baldmdoglichst mitteilen.

3.5 Bei Uberschreitung einer vereinbarten Lieferfrist kommt edmos erst in Verzug, wenn ihm der Kaufer erfolglos eine Nachfrist von einem
Monat gesetzt hat. Soweit danach eine Verzugsentschadigung erlangt werden kann, ist diese der Hohe nach beschrankt und betragt fur jede
volle Woche der Verspatung 0,5 %, im ganzen aber hochstens 5 % vom Wert des Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspatung nicht
rechtzeitig oder nicht vertragsgeméaB genutzt werden kann. Weitere Anspriiche bestimmen sich ausschlieBlich nach Ziff. 7. Das Recht des
Kaufers auf Rucktritt nach erfolgloser Nachfristsetzung bleibt unbertihrt. Wird der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes durch
den Kaufer verzogert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die
Verzogerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk von edmos mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages fur jeden Monat
berechnet. Der Nachweis und die Geltendmachung héherer oder niedrigerer Kosten bleiben den Vertragsparteien unbenommen.

3.6 Fur den Fall der Nichtabnahme bei Lieferung oder Versandangebot ist edmos berechtigt, eine Nachfrist von 4 Wochen zu setzen. Danach
kann edmos vom Vertrag zurlicktreten und Schadenersatz wegen Nichterfiillung verlangen.

3.7 Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Erfiillung der Vertragspflichten des K&ufers voraus.

4. Gefahriibergang, Entgegennahme und Montage

4.1 Die Gefahr geht spatestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Kéufer Gber und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen
oder edmos noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung tbernommen hat. Auf Wunsch des Kaufers
wird auf seine Kosten die Sendung durch edmos gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschaden sowie sonstige
versicherbaren Risiken versichert.

4.2 Verzdgert sich der Versand infolge von Umsténden, die der Kaufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr, vom Tage der Versandbereitschaft
ab, auf den Kaufer Gber. Edmos ist berechtigt, die Ware in Rechnung zu stellen und verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Ké&ufers die
Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.

4.3 Angelieferte Gegenstande sind, auch wenn sie unwesentliche Mé@ngel aufweisen, vom K&ufer unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 6
entgegenzunehmen.

4.4 Teillieferungen sind zuldssig, soweit fir den Kaufer zumutbar.

4.5 Der Kaufer wird, wenn er die Waren ausfiihrt, die fir die Produkte einschlagigen Vorschriften der EU beziehungsweise der EU-
Mitgliedsstaaten sowie der USA unbedingt beachten.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Die von edmos gelieferte Ware bleibt bis zur vollstdndigen Zahlung aller Forderungen aus der Geschéftsverbindung einschlieBlich
etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel Eigentum von edmos.
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5.2 Edmos ist berechtigt, die Ware auf Kosten des K&ufers gegen Diebstahl, Bruch- und sonstige Schaden versichert zu halten, sofern nicht
der Kaufer nachweislich eine Versicherung abgeschlossen hat.

5.3 Der Kéaufer darf die Ware weder verpfanden noch zur Sicherung Ubereignen. Bei Pfandungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen
Verfiigungen durch Dritte, ist edmos unverziglich zu unterrichten.

5.4 Dem Kaufer ist in stets widerruflicher Weise gestattet, die Ware im Rahmen des ordentlichen Geschéftsganges weiterzuverduBern, es sei
denn, dass die sich aus dem Weiterverkauf ergebende Forderung bereits an andere abgetreten oder die Vorausabtretung an edmos
ausgeschlossen ist. Die Forderung aus der WeiterverduBerung tritt der Kéufer bereits jetzt zur Sicherung an edmos ab. Sollten die
Sicherheiten den Forderungsbestand um mehr als 20% Ubersteigen, ist edmos verpflichtet, nach Aufforderung durch den K&ufer nach Wahl
von edmos einzelne Sicherheiten insoweit freizugeben.

5.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kaufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist edmos zur Ricknahme berechtigt und der Kaufer zur
Herausgabe verpflichtet; die Einzugserméachtigung nach Ziff. 5.4 erlischt. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann edmos den
Liefergegenstand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurlickgetreten ist.

5.6 Der Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt edmos vom Vertrag zuriickzutreten und die sofortige Riickgabe des
Liefergegenstandes zu verlangen.

6. Mitteilungspflicht des Kaufers .
Der Kaufer teilt edmos auf Verlangen mit, ob und ggf. an welches Unternehmen ein Verkauf sowie eine Ubertragung einer gelieferte Ware
erfolgt ist.

7. Mangelanspriche
Fur Sach- und Rechtsméngel der Lieferung haftet edmos unter Ausschluss weitergehender Anspriiche - vorbehaltlich Ziffer 7 - wie folgt:

Sachmangel:

7.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl von edmos nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor oder
bei dem Gefahribergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mangel ist edmos unverzuglich
schriftlich anzuzeigen. Ersetzte Teile werden Eigentum von edmos.

7.2 Zur Vornahme aller edmos notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kéufer nach Verstandigung mit
edmos die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist edmos von der Haftung fiir die daraus entstehenden Folgen befreit.
Nur in dringenden Fallen der Gefédhrdung der Betriebssicherheit bzw. der Abwehr unverhaltnismaBig groBer Schaden, wobei edmos sofort zu
versténdigen ist, hat der Kéufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

7.3 Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trégt edmos - soweit sich die Beanstandung
als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstilickes einschlieBlich des Versandes. Edmos tragt auBerdem die Kosten des Aus- und
Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung des notwendigen Personals einschlieBlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine
unverhéltnismaBige Belastung von edmos eintritt. Stellt sich die Beanstandung als nichtberechtigt heraus, ist der Kaufer verpflichtet, edmos
die durch Prifung der Beanstandung entstandenen Kosten zu ersetzen.

7.4 Der Kaufer hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Ricktritt vom Vertrag, wenn edmos - unter Beriicksichtigung der
gesetzlichen Ausnahmefélle - eine ihm gesetzte angemessene Frist fiir die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels
fruchtlos verstreichen l&sst. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Kaufer lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises
zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ausgeschlossen, sofern nicht die Nacherfillung fehlgeschlagen ist.

Weitere Anspriiche bestimmen sich nach Ziff. 7 dieser Bedingungen.

7.5 Keine Gewahr wird insbesondere in folgenden Fallen Ubernommen:

Ungeeignete oder unsachgeméBe Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kéufer oder Dritte, natirliche
Abnutzung, fehlerhafte oder nachléassige Behandlung, nicht ordnungsgemé&Be Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten,
ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflisse — sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind.

7.6 Bessert der Kaufer oder ein Dritter unsachgem&B nach, besteht keine Haftung von edmos fiir die daraus entstehenden Folgen.

Gleiches gilt fiir ohne vorherige Zustimmung von edmos vorgenommene Anderungen des Liefergegenstandes.

Rechtsméngel:

7.7 Fuhrt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird edmos
auf seine Kosten dem Ké&ufer grundsétzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in fiir den Kaufer
zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht.

Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht mdéglich, ist der Kaufer zum Ricktritt vom Vertrag
berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch edmos ein Recht zum Rucktritt vom Vertrag zu.

Dariber hinaus wird edmos den K&ufer von unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Anspriichen der betreffenden
Schutzrechtsinhaber freistellen.

7.8 Die in Abschnitt 6.7 genannten Verpflichtungen von edmos sind vorbehaltlich Abschnitt 7.2 fiir den Fall der Schutz- oder
Urheberrechtsverletzung abschlieBend.

Sie bestehen nur, wenn

« der Kaufer edmos unverziglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,

o der Kaufer edmos in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Anspriiche unterstiitzt bzw. edmos die Durchfiihrung
der ModifizierungsmaBnahmen gemaB Abschnitt 7.7 ermdglicht,

* edmos alle AbwehrmaBnahmen einschlieBlich auBergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,

* der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Kaufers beruht und

« die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Kaufer den Liefergegenstand eigenmaéchtig gedndert oder in einer nicht
vertragsgemaBen Weise verwendet hat.

8. Mangelriige und Gewéhrleistung

8.1 Gewahrleistungsrechte des Kaufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und

Rigeobliegenheiten ordnungsgeméaB nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz gréBter Aufmerksamkeit ergeben, so sind

offensichtliche Méngel gemaB § 377 HGB unverziglich nach Eingang der Ware, verdeckte Mangel unverziglich nach ihrer Entdeckung geltend

zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.

8.2 Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahriibergangs

vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Méngelriige nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Uns ist stets

Gelegenheit zur Nacherfillung innerhalb angemessener Frist zu geben, andernfalls sind wir von der Haftung fiir die daraus entstehenden

Folgen befreit. Nur in dringenden Fallen der Gefahrdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhaltnisméaBig groBer Schaden, wobei

wir hiervon sofort in Kenntnis zu setzen sind, hat der Kaufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und Ersatz

der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

8.3 Im Fall der Mangelbeseitigung tragen wir alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,

Wege-, Arbeits- und Materialkosten, soweit sich diese nicht dadurch erh6éhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem

Bestimmungsort verbracht wurde. Dies schlieBt insbesondere die Kosten des Ersatzstlickes einschlieBlich des Versandes, sowie die

angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der

etwa erforderlichen Gestellung unserer Mitarbeiter ein.

8.4 Vor etwaiger Riicksendung der Ware ist immer unsere vorherige schriftliche Zustimmung einzuholen.

8.5 Schlagt die Nacherfillung fehl, kann der Kéufer - unbeschadet etwaiger Schadenersatzanspriiche - vom Vertrag zurlicktreten oder die

Vergitung mindern.

8.6 Méngelanspriiche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher

Beeintrachtigung der Brauchbarkeit, bei natlrlicher Abnutzung oder Verschlei wie bei Schaden, die nach dem Gefahriibergang infolge
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fehlerhafter oder nachlédssiger Behandlung, (ibermaBiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer &uBerer
Einfliisse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kaufer oder auch von Dritten unsachgemaBi
Instandsetzungsarbeiten oder Anderungen vorgenommen, so bestehen fiir diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mangelanspriiche.

8.7 Ruckgriffsanspriiche des Kadufers bestehen nur im gesetzlichen Umfang und insoweit, als der Kaufer mit seinem Abnehmer keine tber die
gesetzlich zwingenden Méngelanspriiche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Fir den Umfang des Rickgriffsanspruches des
Kaufers gilt ferner Abs. 6 entsprechend.

8.8 Méngelanspriiche verjéhren in 12 Monaten gerechnet ab Gefahrentibergang.

8.9 Die Verjéhrungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberihrt; sie betragt funf Jahre, gerechnet ab
Gefahribergang.

8.10 Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit der Ware zum
Zeitpunkt des Gefahreniibergangs i. S. v. § 444 BGB richten sich die Rechte des Kaufers ausschlieBlich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

8.11 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kaufer Schadensersatzanspriiche geltend macht, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit, einschlieBlich Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit unserer Vertreter oder Erflillungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine
vorsatzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

8.12 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall
ist die Schadensersatzhaftung aber auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

8.13 Soweit dem Kaufer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Ziffer 8.
Abs. 3 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

8.14 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit bleibt unberiihrt; dies gilt auch fir die
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.15 Weitergehende oder andere als die hier und in Ziffer 9. geregelten Anspriiche des Kaufers gegen uns und unsere Erfiillungsgehilfen
wegen eines Mangels sind ausgeschlossen.

9. Haftung

9.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den Ziffern 7. und 8. vorgesehen, ist - ohne Riicksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere fiir Schadensersatzanspriiche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Anspriiche auf Ersatz von Sachschéden gemaB § 823 BGB.
9.2 Soweit die Schadensersatzhaftung gegeniiber uns ausgeschlossen oder eingeschrankt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die personliche
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfiillungsgehilfen.

10. Softwarenutzung

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kaufer ein nicht ausschlieBliches Recht eingerdumt, die gelieferte Software
einschlieBlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafiir bestimmten Liefergegenstand Uberlassen. Eine
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

Der Kaufer darf die Software nur im gesetzlich zulassigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielféltigen, Gberarbeiten, Ubersetzen oder von dem
Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Kéufer verpflichtet sich, Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu
entfernen oder ohne vorherige ausdriickliche Zustimmung von edmos zu veréndern.

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschlieBlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim
Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulassig.

11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

11.1 Fir alle Rechtsbeziehungen zwischen edmos und dem Kaufer gilt ausschlieBlich das fir die Rechtsbeziehungen inléndischer Parteien
untereinander maBgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

11.2 Gerichtsstand ist das fiir den Sitz von edmos zustandige Gericht. Edmos ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des K&ufers Klage zu
erheben.
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design.



	Verkaufsbedingungen der edmos industrielle Baugruppen GmbH                                 		 (Stand November 2010)
	Allgemeines:
	Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung des Liefervertrages getroffen werden, sind im Liefervertrag schriftlich niedergelegt; wobei „schriftlich“ auch eine Kommunikation mit Fax, E-Mail und Datenfernübertragung („DFÜ“) einschließt. 
	1. Angebot
1.1 Die Angebote von edmos industrielle Baugruppen GmbH (edmos) sind freibleibend. Eine Bestellung gilt erst als angenommen und der Umfang der Lieferung als festgelegt, wenn sie von edmos schriftlich bestätigt ist, was auch durch einen Lieferschein oder eine Rechnung geschehen kann. Bei Bestellung zur sofortigen Lieferung, auch mündlich oder telefonisch, gelten die Verkaufsbedingungen von edmos als vereinbart; hierbei gilt der Lieferschein oder die Rechnung als Auftragsbestätigung. Nebenabreden und Änderungen sind nur wirksam, wenn sie von edmos schriftlich bestätigt worden sind. Der Widerspruch gegen ein Bestätigungsschreiben muss unverzüglich erfolgen.
1.2 Die zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Gleiches gilt für Leistungs- und Verbrauchsangaben. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form - behält sich edmos das uneingeschränkte Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Edmos verpflichtet sich, vom Käufer als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

2. Preise und Zahlung
2.1 Vorbehaltlich einer gesonderten Vereinbarung gelten Preise ab Werk (ex works INCOTERMS 2000), ausschließlich Verpackung, Fracht und Entladung zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer.  
2.2 Sofern nichts anderes vereinbart wird, hat die Zahlung innerhalb von acht (8) Tagen abzüglich 2% Skonto zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes bei edmos an.
2.3 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
2.4 Sofern edmos nach Vertragsabschluß Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse des Käufers erhält, ist edmos berechtigt, Vorauskasse zu verlangen, noch nicht erfolgte Lieferungen zurückzuhalten und/oder vom Vertrag zurückzutreten, auch wenn eine Wechsel- oder sonstige Finanzierung läuft, sofern dadurch die Rechte von edmos gefährdet sind.
2.5 Wird die Lieferung vertragsmäßig später als 4 Monate nach Vertragsabschluß erbracht, kann edmos den Preis angemessen an die seit Vertragsabschluß bis zur Lieferung eingetretenen Veränderungen der einschlägigen Tariflöhne und/oder der Materialkosten angleichen.
2.7 Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist der Käufer verpflichtet, seine UStID-Nummer anzugeben sowie die zur Prüfung der Steuerbefreiung notwendigen sonstigen Angaben zu machen und die für den Nachweis der Steuerbefreiung notwendigen Belege zur Verfügung zu stellen. Kommt der Käufer diesen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nach, wird edmos die Lieferung als nicht steuerbefreit behandeln. Edmos ist dann berechtigt, die jeweils anfallende Umsatzsteuer zusätzlich zu berechnen und zu fordern. Soweit edmos aufgrund unrichtiger Angaben des Käufers eine Lieferung zu Unrecht als steuerbefreit behandelt hat, hat der Käufer edmos von der Steuerschuld freizustellen und alle Aufwendungen zu tragen.

3. Lieferzeit, Lieferverzögerung
3.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch edmos, jedoch nicht vor Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen und Angaben über technische Details, Genehmigungen, Freigaben sowie vereinbarten Anzahlungen. Bei Abrufaufträgen ist der Abruf spätestens 3 Monate vor dem gewünschten Liefertermin erforderlich.
3.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 
3.3 Die Vereinbarung von Lieferzeiten stellt kein Fixgeschäft dar; Fristen und Termine gelten nur annähernd, wenn sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
3.4 In allen Fällen, in denen edmos die Herstellung und Lieferung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist (z.B. höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Mangel an Roh- und Betriebsstoffen etc.), verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei Unterlieferern eintreten.
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von edmos nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen edmos dem Käufer baldmöglichst mitteilen.
3.5 Bei Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist kommt edmos erst in Verzug, wenn ihm der Käufer erfolglos eine Nachfrist von einem Monat gesetzt hat. Soweit danach eine Verzugsentschädigung erlangt werden kann, ist diese der Höhe nach beschränkt und beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im ganzen aber höchstens 5 % vom Wert des Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach Ziff. 7. Das Recht des Käufers auf Rücktritt nach erfolgloser Nachfristsetzung bleibt unberührt. Wird der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk von edmos mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Der Nachweis und die Geltendmachung höherer oder niedrigerer Kosten bleiben den Vertragsparteien unbenommen. 
3.6 Für den Fall der Nichtabnahme bei Lieferung oder Versandangebot ist edmos berechtigt, eine Nachfrist von 4 Wochen zu setzen. Danach kann edmos vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
3.7 Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus.

4. Gefahrübergang, Entgegennahme und Montage
4.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Käufer über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder edmos noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Sendung durch edmos gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbaren Risiken versichert.
4.2 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr, vom Tage der Versandbereitschaft ab, auf den Käufer über. Edmos ist berechtigt, die Ware in Rechnung zu stellen und verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.
4.3 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 6 entgegenzunehmen.
4.4 Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Käufer zumutbar.
4.5 Der Käufer wird, wenn er die Waren ausführt, die für die Produkte einschlägigen Vorschriften der EU beziehungsweise der EU-Mitgliedsstaaten sowie der USA unbedingt beachten.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Die von edmos gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung einschließlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel Eigentum von edmos.
5.2 Edmos ist berechtigt, die Ware auf Kosten des Käufers gegen Diebstahl, Bruch- und sonstige Schäden versichert zu halten, sofern nicht der Käufer nachweislich eine Versicherung abgeschlossen hat.
5.3 Der Käufer darf die Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, ist edmos unverzüglich zu unterrichten.
5.4 Dem Käufer ist in stets widerruflicher Weise gestattet, die Ware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsganges weiterzuveräußern, es sei denn, dass die sich aus dem Weiterverkauf ergebende Forderung bereits an andere abgetreten oder die Vorausabtretung an edmos ausgeschlossen ist. Die Forderung aus der Weiterveräußerung tritt der Käufer bereits jetzt zur Sicherung an edmos ab. Sollten die Sicherheiten den Forderungsbestand um mehr als 20% übersteigen, ist edmos verpflichtet, nach Aufforderung durch den Käufer nach Wahl von edmos einzelne Sicherheiten insoweit freizugeben.
5.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist edmos zur Rücknahme berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet; die Einzugsermächtigung nach Ziff. 5.4 erlischt. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann edmos den Liefergegenstand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.
5.6 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt edmos vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

6. Mitteilungspflicht des Käufers
Der Käufer teilt edmos auf Verlangen mit, ob und ggf. an welches Unternehmen ein Verkauf sowie eine Übertragung einer gelieferte Ware erfolgt ist.

7. Mängelansprüche
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung haftet edmos unter Ausschluss weitergehender Ansprüche – vorbehaltlich Ziffer 7 - wie folgt:

Sachmängel:
7.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl von edmos nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor oder bei dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist edmos unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ersetzte Teile werden Eigentum von edmos.
7.2 Zur Vornahme aller edmos notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit edmos die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist edmos von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. der Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei edmos sofort zu verständigen ist, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 
7.3 Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt edmos – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Edmos trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung des notwendigen Personals einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung von edmos eintritt. Stellt sich die Beanstandung als nichtberechtigt heraus, ist der Käufer verpflichtet, edmos die durch Prüfung der Beanstandung entstandenen Kosten zu ersetzen.
7.4 Der Käufer hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn edmos – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Käufer lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ausgeschlossen, sofern nicht die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 
Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Ziff. 7 dieser Bedingungen.
7.5 Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind. 
7.6 Bessert der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung von edmos für die daraus entstehenden Folgen. 
Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung von edmos vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

Rechtsmängel:
7.7 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird edmos auf seine Kosten dem Käufer grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Käufer zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht.
Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch edmos ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
Darüber hinaus wird edmos den Käufer von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 
7.8 Die in Abschnitt 6.7 genannten Verpflichtungen von edmos sind vorbehaltlich Abschnitt 7.2 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. 
Sie bestehen nur, wenn
• der Käufer edmos unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, 
• der Käufer edmos in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. edmos die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 7.7 ermöglicht, 
• edmos alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,
• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Käufers beruht und 
• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Käufer den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.
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